
Hygienekonzept-Spielbetrieb 

VfL Wolfsburg Handball 

 
Sportstätte: Sporthalle Carl-Hahn-Schule (BBS1) 

 

 
1. Sportler: 

 
 Ein MNS ist beim Betreten des Eingangs zu tragen. Markierungen dazu sind 

angebracht. 
 Desinfektionsmittel ist am Eingang platziert. 
 Das Orga-Team wird die Mannschaften in Empfang nehmen und die Kontaktdaten 

zur Nachverfolgung aufnehmen.  
 Im Anschluss werden die Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise geprüft. 
 Die Mannschaften werden danach vom Orga-Team zur zugewiesenen Kabine 

begleitet. 
 Auf dem Weg von der Kabine zur Halle ist ein MNS zu tragen. (Der Weg zur Halle ist 

markiert). 
 Beim Betreten der Halle kann der MNS abgenommen werden. 
 Die Auswechselbänke werden vor dem Spiel, in der Halbzeit und nach dem Spiel 

durch das Orga-Team desinfiziert. 

 

 

2. Zuschauer: 

 

 Ein MNS ist beim Betreten des Eingangs zu tragen. Markierungen dazu sind 
angebracht. 

 Desinfektionsmittel ist am Eingang platziert 
 Im Eintrittsbereich sind Abstandshalter auf dem Boden angebracht. 
 Das Orga-Team wird die Zuschauer in Empfang nehmen und die Kontaktdaten zur 

Nachverfolgung aufnehmen.  
 Im Anschluss werden die Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise geprüft. 
 Nach dem Bezahlen der Tickets werden die Zuschauer vom Orga-Team zum 

zugewiesenen Platz begleitet. 
 Nachdem die Zuschauer Platz genommen haben, kann der MNS abgenommen 

werden. 



3. Offizielle (Schiedsrichter/Zeitnehmer/Sekretär): 

  

 Ein MNS ist beim Betreten des Eingangs zu tragen. Markierungen dazu sind 
angebracht. 

 Desinfektionsmittel ist am Eingang platziert. 
 Das Orga-Team wird die Offiziellen in Empfang nehmen und die Kontaktdaten zur 

Nachverfolgung aufnehmen.  
 Im Anschluss werden die Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise geprüft. 
 Die Offiziellen werden danach vom Orga-Team zur zugewiesenen Kabine 

begleitet. 
 Auf dem Weg von der Kabine zur Halle ist ein MNS zu tragen.  
 Beim Betreten der Halle kann der MNS abgenommen werden. 
 Am Zeitnehmertisch ist für die Offiziellen Desinfektionsmittel platziert. 

 

4. Gastronomie: 

 
 Der Verkauf von Getränken und Speisen wird in einem separaten Bereich in der 

Halle stattfinden. 

 Die Verkaufenden Personen tragen einen MNS und Einmal-Handschuhe. 

 Der Abstand wird durch eine Theke sichergestellt. 

 Auf dem Boden sind Abstandshalter angebracht. 

 Der Verzehr von Getränken und Speisen ist nur vor der Halle oder auf dem 
Sitzplatz gestattet. 

 

5. Toilettennutzung: 

 
 Die Desinfektion der Toilettenanlagen erfolgt vor und nach den Spielen durch das 

Orga-Team. 

 Desinfektionsmittel ist vor den Toiletten platziert. 

 Die Markierung für die Maximalanzahl an Personen ist vor den Toiletten 
angebracht. 

 
 
 
´ 



6. Nachweise und Testung: 

 

 In Wolfsburg gilt aktuell gemäß der niedersächsischen Corona-Verordnung die 
3G-Regelung, siehe Anlage. 

 Alle aktiv und passiv Beteiligten müssen beim Betreten des Eingangsbereiches 
den Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweis bereithalten 

 Der Impfnachweis gilt nur bei vollständiger Impfung 
 Als Testnachweis akzeptieren wir nur einen Nachweis von einem Testzentrum 

mit einem offiziellen Nachweis-Dokument (maximal 24 Stunden alt) 
 Ein Selbst-Test vor Ort wird NICHT akzeptiert! 

 

7. Sitzordnung Zuschauer: 

 

 Die Sitzordnung erfolgt gemäß der Abstandsregelung der niedersächsischen 
Corona-Verordnung. 

 Über eine Online-Voranmeldung wird die Zuschauerzahl gesteuert. 
 Das Orga-Team kontrolliert im Tribünenbereich, dass die Sitzordnung eingehalten 

wird. 



Niedersächsische Corona-Verordnung - kompakt 

Als ‚Geimpft‘ im Sinne der Verordnung gilt:
Person mit Nachweis der vollständigen Schutzimpfung - dies ist der Fall, wenn 
seit der Zweitimpfung (Johnson & Johnson nur Einmal-Impfung) 14 Tage 
vergangen sind. Für Genesene gilt dies bereits sofort und nach einer Impfung.

Als ‚Genesen‘ im Sinne der Verordnung gilt:
Person mit Genesenen-Nachweis, d.h. positiver PCR-Test, der mindestens 
28 Tage und maximal 6 Monate zurückliegt.

Als ‚Getestet‘ gilt eine Person mit nachstehendem Nachweis:
- PCR-Test maximal 48 Stunden gültig
- PoC-Antigen-Schnelltest maximal 24 Stunden gültig
- Selbsttest (unter Aufsicht) maximal 24 Stunden gültig

Zutritt oder Inanspruchnahme von Leistungen 
nur unter folgenden Bedingungen möglich: 

Stand: 25. August 2021 - Mehr Informationen sowie Antworten auf Ihre Fragen: www.niedersachsen.de/coronavirus

Geimpft

Genesen

Getestet

Keine Testpflicht für Kinder unter 6 Jahren.

Die 3G-Regel
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